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Die 49. Delegiertenversammlung hat am 20. Mai 2026 auf Grund von Art. 64a in Verbin-

dung mit Art. 35 des Heilberufe-Kammergesetzes (HKaG) folgende Änderungen der Wei-

terbildungsordnung für die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten Bayerns, zuletzt 

geändert am 26. November 2025, beschlossen: 

 

Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention hat die Änderung 

dieser Weiterbildungsordnung mit Schreiben vom 15. Juni 2026, Aktenzeichen 

32-G8538-2026/2-10 genehmigt. 

 

„I. 

 

Die Weiterbildungsordnung für die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten Bayerns, 

die zuletzt durch Beschluss vom 26. November 2025 geändert worden ist, wird wie folgt 

geändert: 

 

1. „Abschnitt A: Paragrafenteil“ wird wie folgt geändert: 

 

a) § 11 Absatz 3 wird wie folgt neu formuliert: 

 

„(3) 1Angehörige der Berufe der Psychologischen Psychotherapeutin und des Psycho-

logischen Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin 

und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die nach der Approbation min-

destens drei Jahre im Gebiet, davon zwei Jahre in dem Versorgungsbereich bzw. drei 

Jahre im Bereich tätig waren, sowie fachlich und persönlich geeignet sind, können zur 

Weiterbildung befugt werden. 2Für die Bereichsweiterbildung können sie nur befugt 

werden, wenn sie selbst die Bezeichnung der entsprechenden Bereichsweiterbildung 

erworben oder eine vertiefte Ausbildung absolviert haben. 3Bei einer Tätigkeit in Teil-

zeit verlängert sich der Zeitraum der in 

Satz 1 genannten Erfahrungszeiten entsprechend.“ 

 

b) In § 15 Absatz 2 wird nach Satz 2 der neue Satz 3 wie folgt hinzugefügt: 

 

„3Die Weiterbildungsbefugten haben auf Verlangen der Kammer mitzuteilen, wel-

che Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sich bei ihnen in Weiterbildung 

befinden.“ 

 

 

2. „Abschnitt B: Gebiete“ wird wie folgt geändert: 

 

a) In Ziffer „2. Gebiet Psychotherapie für Kinder und Jugendliche“ werden bei den Richt-

zahlen der Handlungskompetenzen unter dem Spiegelstrich zur Gruppenpsychotherapie 

die Wörter „,davon 40 Stunden (20 Doppelstunden) unter Supervision“ durch die Wörter 

„und mindestens 30 Einheiten Supervision der Patientenbehandlungen“ ersetzt. 

 

b) In Ziffer „3. Gebiet Psychotherapie für Erwachsene“ wird bei den Richtzahlen der Hand-

lungskompetenzen der Spiegelstrich zur Gruppenpsychotherapie wie folgt neu formu-

liert: 

 

„• 200 Stunden Gruppenpsychotherapie, davon im vertieften Verfahren 

o mindestens 120 Stunden (60 Doppelstunden) und 

o mindestens 30 Einheiten Supervision der Patientenbehandlung“ 
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3. In „Abschnitt C: Psychotherapieverfahren in Gebieten“ wird in Ziffer „3.1 Tiefenpsycho-

logisch fundierte Psychotherapie Kinder und Jugendliche“ bei den Richtzahlen der Hand-

lungskompetenzen zur Selbsterfahrung das Wort „mindestens“ ersatzlos gestrichen. 

 

 

4. „Abschnitt D: Bereiche“ wird wie folgt geändert: 

 

a) Die Ziffer „2. Spezielle Schmerzpsychotherapie“ wird wie folgt geändert: 

 

aa) In den Richtzahlen der Fachkenntnisse wird die Zahl „112“ durch die Zahl „116“ ersetzt. 

 

bb) In der zweiten Handlungskompetenz werden nach dem Wort „Schmerzen“ die Wörter 

„; bei der Altersgruppe Kinder und Jugendliche auch“ hinzugefügt. 

 

cc) Die Richtzahlen der Handlungskompetenzen werden wie folgt geändert: 

 

α) In den Behandlungsstunden für die Weiterbildung in einer Berufsgruppe wird nach dem 

ersten Spiegelstrich der neue zweite Spiegelstrich wie folgt hinzugefügt: 

 

„• In der Altersgruppe Kinder und Jugendliche sind von den nachzuweisenden super-

vidierten Behandlungsstunden immer mindestens 20 Stunden für eine Einbeziehung 

von relevanten Bezugspersonen zu verwenden.“ 

 

β) In den Behandlungsstunden für die Weiterbildung in beiden Berufsgruppen wird der 

dritte Spiegelstrich „• Mindestens 38 Einheiten Supervision“ ersatzlos gestrichen. 

 

γ) In der Fallbezogenen Supervision werden die Wörter „mindestens jede 10. Therapie-

stunde“ ersatzlos gestrichen. 

 

dd) In den Falldokumentationen wird nach dem Wort „sich“ das Wort „vorwiegend“ hinzu-

gefügt. 

 

 

b) Nach der Ziffer „3. Sozialmedizin“ die neue Ziffer „4. Klinische Hypnose / Hypnotherapie“ 

wie folgt hinzugefügt: 

 

„4. Klinische Hypnose / Hypnotherapie 

 

Definition Die Klinische Hypnose bzw. Hypnotherapie — auch 

als „Hypnosetherapie" bekannt — ist eine psycho-

therapeutische Methode, welche die Induktion hyp-

notischer Trance als einen veränderten Bewusst-

seinszustand und die Nutzung hypnotischer Phäno-

mene dazu nutzt, dysfunktionales Verhalten, prob-

lemrelevante Kognitionen und affektive Muster zu 

ändern, auf innere Objektbilder und innere Objekt-

beziehungen entwicklungsfördernd einzuwirken int-

rapersonelle und interpersonelle Dynamiken nutzt, 

um emotional belastende Ereignisse und Empfin-

dungen zu restrukturieren und biologische Verände-

rungen für Heilungsprozesse zu fördern. Hypnothe-

rapie ist primär eine lösungsorientierte Behand-

lungsmethode 
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Weiterbildungs-

voraussetzung 

Anerkennung als Fachpsychotherapeutin oder Fach-

psychotherapeut 

 

Weiterbildungs-

stätten 

Die Weiterbildung erfolgt in zugelassenen Weiterbil-

dungsstätten für Hypnotherapie unter Anleitung ei-

ner oder eines in diesem Bereich weitergebildeten 

Weiterbildungsbefugten. 

 

Für die praktische Weiterbildung ist zu beachten: 

Erforderlich ist, dass die Weiterbildungsstätten als 

Einrichtungen der ambulanten und/oder stationären 

Versorgung von Patientinnen und Patienten mit psy-

chischen Störungen von Krankheitswert Behandlun-

gen mit hypnotherapeutischen Methoden durchfüh-

ren.  

 

Zeiteinheiten Eine Einheit Theorie und Supervision entspricht 45 

Minuten. 

 

 

Weiterbildungsinhalte: Kompetenzen und Richtzahlen 

Kompetenzen 
Ge-

biet1 
Richtzahlen 

Fachkenntnisse  Theorie (curricu-

lar) 

In einer Alters-

gruppe: 

Mindestens 200 Ein-

heiten 

 

In beiden Alters-

gruppen: 

Mindestens 272 Ein-

heiten 

 

 

 

Grundlagen der 

Hypnotherapie  
Ü1 Mindestens 48 

Einheiten  

a) Grundbegriffe 

und Prinzipien der 

Hypnotherapie 

Geschichte der Hyp-

nose – Psychologische 

und 

  

 
1 Ü = gebietsübergreifend (alle Fachgebiete); KJ = Fachgebiet Psychotherapie für Kinder und Jugendliche;  

E = Fachgebiet Psychotherapie für Erwachsene, NP = Fachgebiet Neuropsychologische Psychotherapie 
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neuropsychologische 

Grundlagen, Konzepte 

des Unbewussten, all-

gemeine und spezielle 

Krankheits- und Stö-

rungslehre der Hypno-

therapie, Ätiologie und 

Pathogenese, Metamo-

dell der Sprache und 

hypnotherapeutische 

Sprachmuster, Wahr-

nehmungsebenen (VA-

KOG) 

 

b) Grundlegende 

Techniken 

Hypnotherapeutische 

Gesprächsführung und 

Rapportstrategien, Nut-

zung verbaler und non-

verbaler Kommunikati-

onsmöglichkeiten, Pa-

cing und Leading, ver-

schiedene Formen der 

Utilisation, Verände-

rung durch Vorstellung 

und Suggestion, einfa-

che Tranceinduktionen 

und Entspannungstran-

cen, direkte und indi-

rekte Tranceinduktio-

nen, Gruppeninduktio-

nen, regressive-pro-

gressive-dissoziative u. 

assoziative Strategien, 

Autogenes Training zur 

Selbsthypnose 

 

c) Kenntnisse über 

hypnotische Phäno-

mene 

motorisch: Katalepsie – 

Unwillkürlichkeit – Ide-

omotorik 

sensorisch/affektiv: ge-

steigerte Phanta-

sie/Imagination/Hallu-

zination (modalitätspe-

zifisch VAKOG, z.B. 

Analgesie/Anästhesie) 
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kognitiv: Zeitverzer-

rung – Altersregression 

und Zukunftsprogres-

sion – Dissoziation/As-

soziation – Rekonstruk-

tion/Neukonstruktion – 

Hypermnesie/Amnesie 

– posthypnotische Sug-

gestionen 

 

allgemein: Fixa-

tion/Konzentration/Ab-

sorption – Selbsthyp-

nose 

 

d) Rahmenbedin-

gungen 

Methodenspezifische 

Diagnostik, Anamnese, 

Indikationen/Kontrain-

dikationen, Informatio-

nen für Patienteninnen 

und Patienten, hypno-

therapeutischer Be-

handlungsplanung, pa-

tienten- und indikati-

onsspezifische Anwen-

dungen, Abschluss- 

und Transferinterven-

tionen, Veränderungs-

diagnostik (Evaluation) 

sowie Dokumentation 

hypnotherapeutischer 

Methoden - Integration 

der hypnotherapeuti-

schen Konzepte in die 

Probatorischen Sitzun-

gen, Antragstellung 

und Berichterstellung 

für die verschiedenen 

psychotherapeutischen 

Verfahren (z.B. Tiefen-

psychologisch fundierte 

Psychotherapie und 

Psychoanalyse, Syste-

mische Psychotherapie, 

Verhaltenstherapeuti-

sche Psychotherapie) 

 



 

 

 

 

 
 

  Seite 7 von 13 

Theorie und Praxis 

hypnotherapeutischer 

Techniken 

 

Ü1 Mindestens 80 

Einheiten 

 

a) Tranceinduktion, 

Indirekte Kommunika-

tion und Induktion, 

hypnotische Rituale 

und klassische Indukti-

onstechniken, Metho-

den der Trancevertie-

fung, Exploration in 

Trance, Amnesie und 

Hypermnesie, Nutzung 

ideomotorischer Phäno-

mene wie Handlevita-

tion und Fingersignale, 

Utilisation und Trans-

formation von Sympto-

men, posthypnotische 

Suggestionen, Ein-

streutechnik 

 

b) Nutzung von 

Trancephänomenen, 

Unwillkürlichkeit, Anäs-

thesie, Reorientierung 

in der Zeit (Affektbrü-

cke, Problemtrance, Al-

tersregression und -

progression), hypno-

therapeutische 

Trauma-Bewältigung 

(Dissoziation und Asso-

ziation, Identifikation 

und Bearbeitung von 

Konflikten in der Alters-

regression, Unterstüt-

zung belasteter und be-

dürftiger Selbstanteile, 

Neukonstruktion von 

Erfahrung, Ressourcen-

orientierte Veränderung 

schwieriger Lebenser-

fahrungen), Zeitpro-

gression 

 

c) Arbeit mit Per-

sönlichkeitsanteilen, 

Bewusstmachen bzw. 

Identifizieren von Ich-

zuständen, Kommuni-

kation über 
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ideomotorische Signale, 

Verhandlungsmodell, 

Stellvertretermethode 

 

d) Arbeit mit Res-

sourcen, Identifikation 

und Konstruktion von 

Ressourcen, dissozia-

tive und assoziative 

Techniken der Ressour-

cennutzung, Symptom 

als Ressource, Utilisa-

tion von Problemtran-

cen, Ressourcentrans-

fer, Ankertechniken, 

Assoziation von Res-

sourcen, Ziel- und Zu-

kunftsorientierung 

 

e) Arbeit mit Sym-

bolen, Träumen und 

Ritualen, Symbolisie-

rungstechniken, Thera-

peutische Metaphern, 

Anekdoten und Ge-

schichten, gestufte Me-

taphern und Kettenme-

taphern, Konfusions-

techniken, Metaphern 

für psychosomatische 

und andere Symptome; 

minimale strategische 

Veränderung, paradoxe 

Verschreibungen, Deu-

tungen und Umdeutun-

gen  

 

Hypnotherapeutische 

Techniken im Rahmen 

einer psychotherapeu-

tischen Behandlung 

bei verschiedenen Stö-

rungsbildern  

  

Weiterbildungsinhalte 

spezifisch für die Al-

tersgruppe „Erwach-

sene“  

• Hypnotherapie 

bei somatoformen Stö-

rungen 

E, NP2 Mindestens 72 

Einheiten 

 
2 NP: Inhalte für E und/oder KJ 
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• Hypnotherapie 

bei Depressionen  

• Hypnotherapie 

bei Angststörungen  

• Hypnotherapie bei 

PTBS (PTSD) 

• Hypnotherapie bei 

Zwangsstörungen 

• Hypnotherapie bei 

Essstörungen 

• Hypnotherapie bei 

sexuellen Funktionsstö-

rungen 

• Hypnotherapie bei 

Schlafstörungen 

• Hypnotherapeuti-

sche Behandlung von 

Abhängigkeitserkran-

kungen  

• Klinische Hypnose 

bei psychosomatischen 

Störungen 

• Klinische Hypnose 

bei somatischen Er-

krankungen und medi-

zinischen Eingriffen  

• Klinische Hypnose 

zur Prävention 

 

Weiterbildungsinhalte 

spezifisch für die Al-

tersgruppe „Kinder 

und Jugendliche“  

• Unterschiede und 

Besonderheiten im Ein-

satz hypnotherapeuti-

scher Techniken bei 

Kindern und Jugendli-

chen 

• Indikationen/Kont-

raindikationen, Infor-

mationen für Eltern und 

Kinder 

• Entwicklungs- und 

altersgemäße Indukti-

onsmethoden 

• Weltbild und 

Selbstbild des Kindes 

als Grundlage hypno-

therapeutischer Vorge-

hensweise 

• Spielen als 

KJ, NP Mindestens 72 

Einheiten 



 

 

 

 

 
 

  Seite 10 von 13 

natürlicher Induktions- 

und Referenzrahmen 

• Hypnotherapeuti-

scher Einsatz von krea-

tiven Medien und Sym-

bolen, Geschichten, 

Märchen und Meta-

phern 

• Hypnosystemische 

Interventionen mit Fa-

milien 

• Hypnotherapie bei 

psychischen und psy-

chosomatischen Stö-

rungen im Kindes- und 

Jugendalter  

• Hypnotherapie bei 

emotionalen Regulati-

onsstörungen  

• Klinische Hypnose 

bei somatoformen Stö-

rungen im Kindes- und 

Jugendalter  

• Klinische Hypnose 

bei somatischen Er-

krankungen und medi-

zinischen Eingriffen 

• Klinische Hypnose 

zur Prävention 

 

Handlungskompetenzen    

Erwerb über ein breites 

Spektrum von krank-

heitswertigen Störungen, 

bei denen eine Psycho-

therapie indiziert ist, ein-

gehende Kenntnisse und 

Erfahrungen in der Be-

handlung von Patientin-

nen mit Klinischer Hyp-

nose / Hypnotherapie 

 

 

 

 

 

 

E, KJ, 

NP 

• In einer Alters-

gruppe: 

Mindestens 180 

Stunden Behand-

lungsstunden, in 

denen Klinische 

Hypnose 

und/oder hypno-

therapeutische 

Methoden im 

Rahmen eines 

psychotherapeuti-

schen Verfahrens 

in mindestens 50 

Stunden zur An-

wendung kom-

men.   

• In beiden Al-

tersgruppen:  

Mindestens 270 
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Behandlungsstun-

den, davon je-

weils mindestens 

90 Stunden in 

den beiden Al-

tersgruppen 

 

• In der Alters-

gruppe Kinder 

und Jugendliche 

sind von den 

nachzuweisenden 

supervidierten 

Behandlungsstun-

den immer min-

destens 20 Stun-

den für eine Ein-

beziehung von re-

levanten Bezugs-

personen zu ver-

wenden. 

 

• Fallbezogene 

Supervision  

Kontinuierliche 

Supervision (min-

destens ca. jede 

4. hypnothera-

peutische Be-

handlungsstunde)  

• Mindestens 50 

Einheiten 

Gruppensuper-

vision 

• Im Verlauf bei 

mindestens 2 

Supervisorin-

nen oder Su-

pervisoren 

• 5 supervidierte 

Behandlungs-

fälle sind aus-

führlich zu do-

kumentieren 

• Wird die Wei-

terbildung in 

beiden Alters-

gruppen absol-

viert, müssen 

insgesamt 76 

Gruppensuper-

visionsstunden 
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Selbsterfahrung von Effekten 

der Methode im Rahmen der 

Theorieseminare 

unter ansons-

ten gleichen 

Bedingungen 

nachgewiesen 

werden. 

 

• Selbsterfah-

rung:  

Mindestens 15 

Einheiten im Rah-

men praktischer 

Trainingssequen-

zen z.B. durch 

Demonstrationen 

und Kleingrup-

penübungen 

(auch gemeinsam 

mit Theoriever-

mittlung) 

Falldokumentationen  

Fünf supervidierte und abgeschlossene Behandlungsfälle in denen hyp-

notherapeutisch gearbeitet wurde, und die während der Weiterbildungs-

zeit durchgeführt wurden, müssen nachgewiesen werden.  

Jeder dokumentierte Behandlungsfall muss mindestens fünf hypnothera-

peutische Behandlungseinheiten umfassen.  

Die Falldokumentationen sollen folgende Punkte beinhalten:  

Anamnese, Krankheitsentwicklung, psychischer Befund, relevante soma-

tische Befunde, Verhaltensanalyse/Psychodynamik, Diagnosen, Thera-

pieziele, Behandlungsplan, Prognose, Therapieverlauf und Behandlungs-

ergebnisse, Kurzreflexion aus hypnotherapeutischer Sicht.  

Der Umfang einer Falldokumentation sollte 4 - 5 Seiten betragen und 

kann bei besonders komplexen Fällen den Umfang von fünf Seiten über-

schreiten. 

Prüfung  

Die Kammer prüft die vorgelegten Zeugnisse und Nachweise entspre-

chend § 17 Absatz 1. Die Falldarstellungen werden durch den Prüfungs-

ausschuss beurteilt. Eine mündliche Prüfung ist nur dann erforderlich, 

wenn die vorgelegten Zeugnisse und Nachweise zur Bewertung des Er-

werbs der eingehenden und besonderen Kenntnisse, Erfahrungen und 

Fertigkeiten in dem Bereich nicht ausreichen. Über die Erforderlichkeit 

einer mündlichen Prüfung entscheidet der Prüfungsausschuss. Im Übri-

gen gelten die §§ 19 bis 21. Ist eine mündliche Prüfung nicht erforderlich 

und der Erwerb der eingehenden und besonderen Kenntnisse, Erfahrun-

gen und Fertigkeiten in dem Bereich nachgewiesen, stellt die Kammer 

dem Antragsteller die Urkunde nach § 20 Absatz 2 aus. 

“ 
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c) Aus der bisherigen Ziffer „4. Analytische Psychotherapie“ wird die Ziffer „5. Analytische 

Psychotherapie“. 

 

d) Aus der bisherigen Ziffer „4.1 Analytische Psychotherapie Kinder und Jugendliche“ wird 

die Ziffer „5.1 Analytische Psychotherapie Kinder und Jugendliche“. 

 

e) Aus der bisherigen Ziffer „4.2 Analytische Psychotherapie Erwachsene“ wird die Ziffer 

„5.2 Analytische Psychotherapie Erwachsene“. 

 

f) Aus der bisherigen Ziffer „5. Systemische Therapie“ wird die Ziffer „6. Systemische The-

rapie“. 

 

g) Aus der bisherigen Ziffer „5.1 Systemische Therapie Kinder und Jugendliche“ wird die 

Ziffer „6.1 Systemische Therapie Kinder und Jugendliche“. 

 

h) Aus der bisherigen Ziffer „5.2 Systemische Therapie Erwachsene“ wird die Ziffer „6.2 

Systemische Therapie Erwachsene“. 

 

i) Aus der bisherigen Ziffer „6. Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie“ wird die Zif-

fer „7. Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie“. 

 

j) Aus der bisherigen Ziffer „6.1 Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie Kinder und 

Jugendliche“ wird die Ziffer „7.1 Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie Kinder 

und Jugendliche“. 

 

k) Aus der bisherigen Ziffer „6.2 Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie Erwach-

sene“ wird die Ziffer „7.2 Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie Erwachsene“. 

 

l) Aus der bisherigen Ziffer „7. Verhaltenstherapie“ wird die Ziffer 

„8. Verhaltenstherapie“. 

 

m) Aus der bisherigen Ziffer „7.1 Verhaltenstherapie Kinder und Jugendliche“ wird die Ziffer 

„8.1 Verhaltenstherapie Kinder und Jugendliche“. 

 

n) Aus der bisherigen Ziffer „7.2 Verhaltenstherapie Erwachsene“ wird die Ziffer „8.2 Ver-

haltenstherapie Erwachsene“. 

 

 

 

II. 

 

Diese Änderungen treten nach ihrer Veröffentlichung auf der Internetseite der Kammer in 

Kraft.“ 

 

 

München, den 19. Juni 2026 

 

Psychotherapeutenkammer Bayern 

 

 

gez. Dr. Nikolaus Melcop 

Präsident 


